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rung AG
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nehmen wir Bezug auf die Erörterungen in der mündlichen Ver-

handlung. Die Beklagte wird die Abwicklung des Vertrags auf

Basis des Widerrufs durchführen.

Es wird mitgeteilt, dass das Vertragsguthaben für den in

Streit stehenden Vertrag (Nr. 803 / 059 860 875 B00014) auf

http://www.dr-kirsten-pp.de
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Basis des ungezillmerten Deckungskapitals (ohne Abschluss- und

Vertriebskosten) zum 01.06.2024 EUR 145.762,70 beträgt.

Möge der Kläger zeitnah mitteilen, auf welches Konto dieser

Betrag nebst Zinsen ausgezahlt werden soll.

Nach erfolgter Auszahlung möge der Kläger sich prozessual er-

klären. Die Beklagte wird sich dann der zu erwartenden Erledi-

gungserklärung anschließen und zur Reduzierung der Gerichts-

kosten die Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung erwägen.

Vorsorglich schon jetzt wird die Aufhebung des Verkündungster-

mins angeregt und beantragt.

Rechtsanwalt
Dr. Konstantin Kirsten


